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INHALT:

▼ Bebauungsplan Nr. 8126, 4. Änderung
für das Gebiet zwischen Söckinger Straße,
Josef-Fischhaber-Straße, Am Mühlbergschlössl,
Mühlbergstraße und ehem. Bachbett
Siebenquellenbach, Gemarkung Starnberg als
vorhabenbezogener Bebauungsplan im
beschleunigten Verfahren (§ 13 a Baugesetz-
buch); Ortsübliche Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses Kostenlose Beratung und Hilfe für Familien, 

Elternpaare, Jugendliche und Kinder.
Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.
Telefon 08151 148 - 388
www.lk-starnberg.de / kijufa
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

◆ Bebauungsplan Nr. 8126, 4. Änderung

für das Gebiet zwischen Söckinger Straße,

Josef-Fischhaber-Straße, Am Mühlbergschlössl,

Mühlbergstraße und ehem. Bachbett

Siebenquellenbach, Gemarkung Starnberg als

vorhabenbezogener Bebauungsplan im

beschleunigten Verfahren (§ 13 a Baugesetz-

buch)

Ortsübliche Bekanntmachung des

Satzungsbeschlusses

Der Stadtrat hat am 28.04.2008 den
Bebauungsplan in der Fassung vom 17.04.2008 als
Satzung beschlossen, was hiermit ortsüblich
bekannt gemacht wird.
Der Bebauungsplan mit Begründung wird
während der allgemeinen Sprechzeiten im
Rathaus Starnberg, Vogelanger 2, Zimmer 305,

u jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekannt-
machung in Kraft.

Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches wer-
den eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans sowie
Mängel der Abwägung beim Zustandekommen
eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb von 1 Jahr seit Bekanntmachung
des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der
Stadt Starnberg unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend
gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2
sowie  des Abs. 4 des Baugesetzbuches über die
Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen
durch Antrag an die Stadt Starnberg sowie auf das
mögliche Erlöschen dieser Entschädigungsan-
sprüche, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist
von 3 Jahren gestellt wird, wird hingewiesen.

Starnberg, 12.08.2008
Stadt Starnberg – Ludwig Jägerhuber, 2. Bürgermeister

Einfach mehr Service!
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Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Telefon 08151 148 -148
buergerservice @LRA-starnberg.de

www.landkreis-starnberg.de

Besuchen Sie unseren neuen BürgerService im 
Landratsamt Starnberg.
Für zahlreiche Dienstleistungen steht Ihnen unser
Team von Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr
und am Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 
Mehr Informationen über den BürgerService 
erhalten Sie beim Landratsamt oder im Internet 
unter www.landkreis-starnberg.de
Das Team des BürgerService freut sich auf Ihren
Besuch.

Gleichstellungsstelle 

Kostenlose Beratung: 
• Rat und Hilfe für Frauen und Männer in akuten,
allgemeinen Krisensituationen • Kurs „Neuer Start
für Frauen“ – Beruflicher Neubeginn • Hilfen für
Alleinerziehende • Familienhilfe

Weitere Informationen: 
Telefon 08151 148 - 511
www.lk-starnberg.de / gleichstellungsstelle
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Kurzzeitpflege

Zur Entlastung der häuslichen Pflege bieten die
Altenpflegeeinrichtungen des Landkreises Kurzzeit-
pflege für eine Dauer von bis zu vier Wochen an. 
Informationsmaterial über die Pflegeeinrichtungen
kann im Landratsamt Starnberg – Fachbereich
Sozialwesen – angefordert werden.

Telefon 08151 148 - 238
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpflege
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg Impressum:
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